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1. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 26 05.03A 

„BÜLLINGHAUSERHEIDE OST“, 
DER ALTEN HANSESTADT LEMGO 

RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 

I S. 3634)  

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).  

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geän-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)  

Landesbauordnung (BauO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW S. 

256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2016 (GV.NRW. S. 1162)  

Landesbauordnung (BauO NRW 2017) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.12.2016 (GV. 

NRW. S. 1162)  

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 

23.01.2018 (GV. NRW. S. 90)  

 

Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes 26 05.03a „Büllinghauserheide Ost“ sind:  

die Zeichnerischen Festsetzungen gemäß PlanzV 90 im Maßstab M 1:1.000, erstellt am 

21.03.2018 und  

diese textlichen Festsetzungen. 

Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes ist dem Bebauungsplan beigefügt. 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

1.1 Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 

In dem mit WA gekennzeichneten allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 (3) Nr. 

1, 3, 4, 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) 

unzulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO) 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Für das reine Wohngebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Die 

zulässige Grundfläche darf gem. § 19 (4) BauNVO durch Gargen und Stellplätze mit 

ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb 

der Geländeoberfläche bis zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden.  

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Die Geschossigkeit wird im Änderungsgebiet auf maximal ein Vollgeschoss beschränkt. 

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. BauNVO) 
 

Im Änderungsgebiet gilt die offene Bauweise. Zulässig sind nur Einzelhäuser. Die 

überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.  

4. Flächen für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12, 14 und 23 BauNVO) 
 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und in den jeweils 

dafür festgesetzten Flächen zulässig. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden 

(gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

In dem mit WA gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebiet wird die Zahl der 

Wohneinheiten auf maximal 2 Wohnungen je Wohngebäude begrenzt.  
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6. Verkehrsflächen 

(gem. § 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB) 

Die privaten Verkehrsflächen sind in der Planzeichnung entsprechend festgesetzt.  
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GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

1. Dachgestaltung 

1.1 Für den Hauptbaukörper sind nur Satteldächer zulässig. Für Garagen, Carports und 

Nebenanlagen sind abweichende Dachformen z.B. Flächdächer zulässig.  

 

1.2 Die Dächer der Hauptbaukörper sind mit anthrazitfarbenen Dachpfannen (Ziegeln) 

oder Dachsteinen einzudecken.  

 

1.2 Dachaufbauten sind nur ab einer Dachneigung von mindestens 40° zulässig. Ihre 

Gesamtlänge darf je Dachseite 50 % der Trauflänge nicht überschreiten.   
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